
n.10153der Benagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVIII. Oeseazsebungsperiode 

ORIGINAL 
A n t rag 

" No ........ ~./A 
.' Präs.: 1 6. JUNI 1993 

.................. " ..........• 

der Abgeordneten Dr. Wi 11 i Fuhrmann, Dr. Hei nri ch Neisser, Dr. Jörg 
Haider, Dr. Friedhelm Frischenschlager und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Geschäftsordnungsgesetz 1975 ge
ändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Geschäftsordnungsgesetz 1975 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz vom 4. Juli 1975, 8GB1. Nr. 410, über die Geschäftsord
nung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975), zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGB1. Nr. 720/1988, wird wie folgt geändert: 

1. § 8 Abs.3 lautet: 

11 (3) Die Erlassung der Hausordnung (§ 14 Abs.l), die Anwendung des 
Shapleylschen Verfahrens (§ 32 Abs.2) sowie die Verfügungen des Präsiden
ten hinsichtlich der Liste der Abgeordneten (§ 14 Abs.7), des verkürzten 
Verfahrens (§ 28a), der Redezeitbeschränkung (§ 57 Abs.2 Z 2 und Abs.3), 
des Zeitpunktes der Debatte gemäß § 81 Abs.2 und des Entfalls der Frage
stunde (§ 94 Abs.4) bedürfen jedenfalls der vorherigen Beratung in der 
Präsidialkonferenz." 
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2. a) Im § 21 Abs. 1 wird nach dem Ausdruck "Vorlagen der 
Bundesregierung;" die Wortfolge "Vorlagen gemäß dem EWR-BVG;" 
eingefügt. 

b) Im § 23 Abs. 1 wird nach den Worten "Vorlagen der 
Bundesregierung," der Ausdruck "Vorlagen gemäß dem EWR-BVG," 
eingefügt. 

3. § 23 Abs. 4 lautet: 

,11 (4) Di e schri ft 1 ich ei nge 1 angten Verhand 1 ungsgegenstände und deren Zu
weisungen - mit Ausnahme der Selbständigen Anträge von Ausschüssen sowie 
der Berichte von Untersuchungsausschüssen und des Hauptausschusses - sind 
inden Sitzungen des Nat i ona 1 rates mitzutei 1 en bzw. vorzunehmen ~ Di es 
kann auch durch einen Hinweis auf eine schriftliche, im Sitzungssaal ver
teil te Unterlage geschehen. Di e Mitte; 1 ungen über ei nge 1 angte Verhand-
1 ungsgegenstände (§ 49 Abs. 1 oder 2) haben bei den gemäß Abs. 1 be
ziehungsweise § 26 Abs. 6 zu vervielfältigenden und zu verteilenden Ver
handlungsgegenständen in der auf die Verteilung nächstfolgenden Sitzung, 
bei den im Abs. 3 aufgezäh lten Verhand 1 ungsgegenständen inder auf das 
Einlangen folgenden Sitzung zu erfolgen." 

4. § 29 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Hauptausschuß hat insbesondere an der Bestellung des Präsidenten 
und des Vizepräsidenten des Rechnungshofes (Art. 122 B-VG), der Mit
glieder der Volksanwaltschaft (Art. 148 gB-VG) sowie der Vorsitzenden 
der Beschwerdekommission (§ 6 Wehrgesetz 1978), ferner nach Maßgabe des § 

23 des Übergangsgesetzes 1920, BGB1. Nr. 368/1925, an der Festsetzung von 
Post- und Fernmeldegebühren und Preisen der Monopolgegenstände sowie von 
Bezügen der in einem Dienstverhältnis zum Bund stehenden Personen, die in 
Betrieben des Bundes ständig beschäftigt sind (Art. 54 B-VG) sowie an der 
Beschlußfassung über eine Volksbefragung (Art. 49 b B-VG) mitzuwirken. 
Auch bedürfen, soweit dies durch Bundesgesetz festgesetzt ist, bestimmte 
Verordnungen der Bundesregierung oder eines Bundesministers des Einver
nehmens mit dem Hauptausschuß (Art. 55 Abs. 1 B-VG). Hiebei sind die Be
stimmungen des § 3 des Gesetzes vom 13. April 1920, StGB1. Nr. 180, sinn
gemäß anzuwenden. Verhandlungsgegenstände des Hauptausschusses sind fer
ner die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen erstatteten Berichte." 
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5. § 32 Abs. 2 lautet: 

11(2) Abweichend von den Bestimmungen des Abs. 1 kann der Nationalrat nach 
Beratung inder Präs i dia 1 konferenz auf Vorsch 1 ag des Präs i denten be
schließen, daß die Zusammensetzung von Ausschüssen in der Weise vorgenom
men wird, daß bei der Verteilung der Mitglieder und Ersatzmitglieder auf 
die Klubs von den im § 30 festgelegten Grundsätzen abgewichen wird, 
sofern die Mehrheitsbildungsverhältnisse im Ausschuß die Mehrheits
bildungsverhältnisse im Plenum widerspiegeln." 

Die Absätze 2 und 3 des bisherigen § 32 erhalten die Bezeichnung "3" und 
114 11

• 

6. Im § 32 a Abs. 1 ist vor dem Strichpunkt die Wortfolge "sowie die Vor
beratung der Bundesrechnungsabschlüsse" einzufügen. 

7. Dem § 32 a wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) Bei Vorberatung eines Entwurfes des Bundesfinanzgesetzes kann jeder 
in der Sitzung des Budgetausschusses stimmberechtigte Abgeordnete an die 
anwesenden Mitglieder der Bundesregierung kurze und konkrete schriftliche 
Anfragen stellen, die mit dem Verhandlungsgegenstand in inhaltlichem Zu
sammenhang stehen. Diese sind vom Obmann bekanntzugeben und dem Amtlichen 
Protokoll in Kopie beizulegen. Der Befragte hat jedenfalls bis zu fünf 
Anfragen, die von einem in der Sitzung stimmberechtigten Abgeordneten ge
ste 11 t wurden, i nnerha 1 b von vi er Arbei tstagen nach Übergabe der An
fragen schriftlich zu beantworten. Ist dem Befragten eine Erteilung der 
gewünschten Auskunft nicht möglich, so hat er dies in der Beantwortung zu 
begründen. Nach Einlangen der schriftlichen Beantwortung beim Präsidenten 
verfügt dieser die Vervielfältigung sowie die Verteilung an den Frage
steller, die Mitglieder des Budgetausschusses sowie an alle parlamentari
schen Klubs." 
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8. Nach § 32 a wird eingefügt: 

"§ 32 b. (1) Zur Überprüfung von Maßnahmen zum Schutz der verfassungs
mäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit sowie von nachrichten
dienstlichen Maßnahmen zur Sicherung der militärischen Landesverteidigung 
wählen die zuständigen Ausschüsse des Nationalrates je einen Ständigen 
Unterausschuß. Jedem Unterausschuß muß mindestens ein Mitglied jeder im 
Hauptausschuß des Nationalrates vertretenen Partei angehören. 

(2) Di e Mitgl i eder der Ständi gen Unterausschüsse behalten ihre Funkti on 
so lange, bis die zuständigen Ausschüsse andere Mitglieder gewählt haben 
oder bis ein anderes Mitglied gemäß § 36 Abs. 2 namhaft gemacht wurde. 

§ 32 c. (1) Jedes Mitglied des Ständigen Unterausschusses im Sinne des 
§ 32 b kann vom zuständigen Mitglied der Bundesregierung im Zuge einer 
Sitzung des Unterausschusses einschlägige Auskünfte verlangen. Das Ver
langen auf Einsicht in Unterlagen bedarf eines Beschlusses des Unteraus
schusses. 

(2) Eine Verpfl i chtung zur Ertei 1 ung einschl ägiger Auskünfte oder zur 
Gewährung der Einsicht in Unterlagen besteht nicht, wenn dies dem befrag
ten Mitglied der Bundesregierung nicht möglich ist oder wenn dadurch 
nationale Interessen oder die Sicherheit von Personen gefährdet werden 
könnten. 

§ 32 d. (1) Für die Ständigen Unterausschüsse gemäß § 32 b gelten die Be
stimmungen über Organisation und Verfahren der Unterausschüsse, sofern in 
den folgenden Absätzen nicht anderes normiert wird. 

(2) Die Unterausschüsse sind vom Vorsitzenden mindestens einmal pro Halb
jahr einzuberufen. Darüber hinaus ist eine Sitzung des betreffenden 
Unterausschusses vom Vorsitzenden so einzuberufen, daß dieser binnen. zwei 
Wochen zusammentreten kann, wenn dies von einem Viertel seiner Mitglieder 
oder vom zuständigen Mitglied der Bundesregi~rung verlangt wird. 
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(3) Die Unterausschüsse können auch außerhalb der Tagungen" zusammentre
ten, wenn sich die Notwendigkeit hiezu ergibt. 

(4) Di e Sitzungen der Unterausschüsse sind, sofern ni cht anderes be
schlossen wird, vertraulich. Die Mitglieder des Unterausschusses sind vom 
Präs identen des Nati onal rates auf Wahrung der Vertraul i chkeit zu ver
eidigen. 

(5) Über die Teilnahme von Personen, die nicht dem Unterausschuß als Mit
gl ieder angehören oder deren Teilnahme sich nicht aus Art. 75 B-VG er
gibt, entscheidet für jede Sitzung der Unterausschuß durch Beschluß. Ober 
das Ausmaß der Protokollierung einer Ausschußsitzung entscheidet der 
Obmann. Das Protokoll ist vom Obmann und einem Schriftfilhrer zu unter
fertigen. Der Präsident des Nationalrates hat filr eine sichere Verwahrung 
der Protokolle zu sorgen." 

9. Nach § 32 d wird folgender § 32 e eingefilgt: 

"§ 32 e (1) Der Rechnungshofausschuß (§ 79 Abs. 2) wählt einen Ständigen 
Unterausschuß, welchem mindestens ein Mitglied jeder im Hauptausschuß 
vertretenen Partei angehören muß. 

(2) Der Nationalrat kann aufgrund eines Antrages, der von filnf Abgeord
neten unterstützt sein muß, beschließen, diesem Unterausschuß den Auf
trag zu erteilen, einen bestimmten Vorgang im Sinne des § 99 Abs. 2 zu 
prilfen. Einem solchen Beschluß ist ein Verlangen eines Viertels der Mit
glieder des Nationalrates unter den im Abs. 3 genannten Voraussetzungen 
gleichzuhalten. 

(3) Ei n Verlangen gemäß Abs. 2 1 etzter Satz ist unzu 1 äss i g, wenn zu 
diesem Gegenstand bereits ein Prüfungsverfahren beim Rechnungshof 
anhängig ist. Darilber hinaus darf ein solches Verlangen nicht gestellt 
werden, solange noch ein früheres Verlangen in Durchfilhrung begriffen 
ist. Werden mehrere Verlangen von Abgeordneten verschiedener Fraktionen 
gestellt, hat der Präsident auf angemessene Abwechslung zu achten. 
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(4) Der Unterausschuß hat innerhalb von vi er Wochen nach Fassung eines 
Beschlusses gemäß Abs. 2 erster Satz oder nach Einlangen eines Verlangens 
gemäß Abs. 2 zweiter Satz beim Präsidenten des Nationalrates die Beratung 
aufzunehmen und innerhalb von weiteren sechs Monaten einen Bericht an den 
Rechnungshofausschuß zu erstatten. Der Rechnungshofausschuß kann be
schließen, diesen Bericht als Verhandlungsgegenstand dem Nationalrat vor
zulegen. 

(5) Für diesen Unterausschuß gelten die Bestimmungen über Organisation 
und Verfahren der Unterausschüsse sowie die Bestimmungen des § 32 b 
Abs. 2. 11 

10. Dem § 34 Abs. 4 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

11 (5) Der Obmann hat das Recht, auf die Tagesordnung einer Sitzung den 
Punkt 1 Aussprache über aktuelle Fragen aus dem Arbeitsbereich des Aus
schusses l zu stellen. Er ist dazu verpflichtet, wenn vor Eingang in die 
Tagesordnung 

l.der Ausschuß dies beschließt oder 
2.eine solche Aussprache von einem Mitglied des Ausschusses verlangt wird 
und seit mehr als sechs Monaten nicht stattgefunden hat. 

Die Erörterung einer anhängigen Gebarungsüberprüfung im Rechnungs
hofausschuß (§ 79 Abs. 2) ist unzulässig. In der Aussprache können nur 
Anträge zur Geschäftsbehandlung gestellt werden. Der Obmann hat das 
Recht, die Aussprache nach einer ausreichenden Erörterung für beendet zu 
erklären. 11 

11. § 41 Abs. 4 lautet: 

11 (4) Li egen mehrere Gesamtanträge vor I beschließt der Ausschuß, welcher 
derselben der Debatte und Abstimmung zugrunde zu legen ist. Vor der Be
schlußfassung kann eine allgemeine Debatte stattfinden. Enthält der 
schriftl iche Bericht eines Unterausschusses die Neufassung des gesamten 
Textes eines Entwurfes im Sinne des § 35 a Abs. 2, ist dieser Verhand
lungsgrundlage. 1I 
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12. Im § 42 Abs. 4 wi rd der Bei stri ch nach dem Wort 11 erstatten 11 durch 
einen Punkt ersetzt; die Wortfolge lider einen vertretbaren Umfang nicht 
überschreiten darf. 1I entfällt. 

13. Im § 43 Abs. 1 1 autet der 1 etzte Satz: 

IIDie Abstimmung hierüber ist, sofern keine Debatte stattfindet, vom Prä
sidenten nach Beendigung der Verhandlungen in dieser Sitzung vorzunehmen; 
findet eine Debatte statt, so erfolgt die Abstimmung nach Schluß dieser 
Debatte. 11 

14. § 46 Abs. 5 lautet: 

11 (5) Innerhalb einer Tagung beruft der Präsident des Nationalrates die 
einzelnen Sitzungen ein. Wenn innerhalb einer Tagung wenigstens ein Fünf
tel der Abgeordneten unter Angabe eines Themas oder die Bundesregierung 
es verlangt, ist der Präs i dent verpfl i chtet, ei ne Sitzung ei nzuberufen, 
und zwar so, daß der Nationalrat spätestens binnen acht Tagen nach Ein
treffen des Verlangens beim Präsidenten zusammentritt. 1I 

15. Dem § 49 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

11(6) Der Präsident kann auch nach Eingang in die Tagesordnung nach Rück
sprache mit den Mitgliedern der Präsidialkonferenz dem Nationalrat die 
Absetzung eines oder mehrerer Verhandlungsgegenstände von der Tagesord
nung vorschlagen. Darüber entscheidet der Nationalrat mit Zweidrittel
mehrheit ohne Debatte." 

16. § 50 Abs. 1 vorletzter Satz lautet: 

IIÜber alle in einem solchen Falle erhobenen Einwendungen findet in der 
Regel eine gemeinsame Debatte statt, in der der Präsident die Redezeit 
des ei nze 1 nen Abgeordneten mi t fünf Mi nuten und die Zah 1 der Redner je 
Klub auf drei beschränken kann; auf Verlangen von fünf Abgeordneten, die 
demselben Klub angehören, findet für alle von diesem Klub erhobenen 
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Ei nwendungen ei ne gesonderte Debatte statt, wobei jedoch der Präs i dent 
die Redezeit und die Zahl der Redner in gleicher Weise wie in der gemein
samen Debatte beschränken kann. Der Präsident bestimmt die Reihenfolge 
mehrerer Debatten unter Bedachtnahme auf die Grundsätze des § 60 Abs. 3. 
Die Abstimmung ilber alle erhobenen Einwendungen erfolgt nac~ Durchfilhrung 
der Debatte bzw. im Fall mehrerer Debatten nach der letzten." 

17. § 53 Abs. 4 lautet: 

"(4) Diese Anträge sind dem Präsidenten schriftlich zu überreichen und in 
der Regel von einem der unterfertigten Abgeordneten zu verlesen. Auf An
ordnung des Präsidenten kann jedoch die Verlesung auch durch einen 
Schriftführer erfolgen. Bei der Einbringung von umfangreichen Ab
änderungsanträgen kann der Präsident zur Straffung der Verhandlungen die 
Vervielfältigung bzw. die Verteilung an die Abgeordneten verfügen, sofern 
einer der unterfertigten Abgeordneten in seinen Ausführungen die Kern
punkte des Antrages milndlich erläutert hat. Diese Abänderungsanträge sind 
dem Stenographischen Protokoll beizudrucken." 

18. § 57 1 autet: 

"§ 57 (1) Jeder Abgeordnete darf inden Debatten des Nati ona 1 rates und 
bei der Begründung einer dringlichen Anfrage - unbeschadet aller anderen 
Bestimmungen über Redezeiten - grundsätzlich nicht länger als 40 Minuten 
sprechen. Der Nationalrat kann im Einzelfall tiber Vorschlag des Präsiden
ten eine längere Redezeit genehmigen. 

(2) Die Redezeit jedes Abgeordneten in einer Debatte oder, wenn diese in 
Teilen durchgeführt wird, in jedem Teil derselben darf auch auf weniger 
als 40, aber nicht auf weniger als 10 Minuten beschränkt werden, wenn 
dies 

1.der Nationalrat spätestens vor Eingang in die Debatte beschließt oder 

2.der Präsident dies nach Beratung in der Präsidial konferenz - auch wäh
rend der Debatte - anordnet. 
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Wird die Redezeit auf weniger als 20 Minuten beschränkt, steht einem Red
ner jedes Klubs dennoch eine Redezeit von 20 Minuten zu. 

(3) Der Präsident kann nach Beratung in der Präsidial konferenz vor Ein
gang in die Tagesordnung oder spätestens vor Beginn einer Debatte 

1. anordnen, daß die Gesamtredezei t der Abgeordneten desselben Kl ubs in 
einer Debatte oder, wenn diese in Teilen durchgeführt wird, in jedem Teil 
derselben, ein bestimmtes Ausmaß nicht überschreiten darf, oder 

2.dem Nationalrat einen Vorschlag über Gestaltung und Dauer der Debatte 
zu einem oder mehreren Verhandlungsgegenständen oder zur gesamten Tages~ 

ordnung zur Beschlußfassung unterbreiten. 

Kommt ein Konsens über einen solchen Vorschlag in der Präsidial konferenz 
nicht zustande, beträgt - unbeschadet aller anderen Bestimmungen über Re
dezeiten - die Redezeit jedes Abgeordneten grundsätzlich 15 Minuten, je
doch mit der Maßgabe, daß jeder Klub für jede Debatte einen Redner 
nominieren kann, dem eine Redezeit von 40 Minuten zusteht. 

(4) Die Gesamtredezeit der Abgeordneten desselben Klubs im Sinne des Abs. 
3 Z. 1 kann nach Rücksprache mit den Mitgliedern der Präsidial konferenz 
auch spätestens vor Beginn der Debatte mit Zweidrittelmehrheit beschlos
sen werden, wobei in diesem Fall die Redezeit für die Redner eines Klubs 
nicht weniger als 45 Minuten betragen darf. 

(5) Wurde eine Anordnung gemäß Abs. 3 Z. 1 getroffen oder ein Beschluß 
gemäß Abs. 3 Z. 2 oder Abs. 4 gefaßt, ist eine Beschränkung der Redezeit 
gemäß Abs. 2 Z. 1 nicht mehr zulässig. 

(6) Die Redezeit für Abgeordnete, die keinem Klub angehören, kann im Rah
men einer Anordnung bzw. eines Beschlusses gemäß Abs. 3 oder 4 nicht auf 
weniger als 10 Minuten je Debatte beschränkt werden. 

(7) Spricht ein Mitglied der Bundesregierung oder ein Staatssekretär in . 
einer Debatte, die einer Redezeitbeschränkung gemäß Abs. 3 oder Abs. 4 
unterliegt, länger als 20 Minuten, kann jeder Klub, der eine abweichende 
Mei nung zum Ausdruck bri ngen wi 11, zusätz 1 i che Redezei t im Ausmaß der 
Überschreitung in Anspruch nehmen. 
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(8) Ober Beschränkungen der Redezeit findet keine Debatte statt." 

19. § 62 Abs. 1 lautet: 

"§ 62. (1) Di e Beri chterstatter, Schri ftführer und zum Wort gemeldeten 
Abgeordneten sprechen von den für sie bestimmten Rednerpulten aus. Nur in 
Ange 1 egenheiten der Geschäftsbehandl ung sowi ein besonderen Fällen, in 
denen der Präsident die Erlaubnis hiezu erteilt, sprechen die Abgeord
neten von den Saalmikrofonen in den Bankreihen." 

20. § 69 Abs. 1 lautet: 

"§ 69. (1) Gesetzesvorschläge gelangen an den Nationalrat als Anträge von 
Abgeordneten, des Bundesrates oder eines Drittels der Mitglieder des Bun
desrates sowie als Vorlagen der Bundesregierung." 

21. In § 79 Abs. 2 sind die Worte "und Bundesrechnungsabschlüsse" zu 
streichen. 

22. Dem § 79 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Bundesrechnungsabsch 1 üsse werden in derselben Wei se dem Ausschuß gemäß 
§ 32 a zugewiesen." 

23. a) In § 82 Abs. 2 wird folgende Z. 7 a eingefügt: 

"7 a. Zu einem Gesetzesbeschluß des Nationalrates, mit dem nähere Bestim
mungen über die Stimmabgabe im Ausland bei Wahlen zum Nationalrat, der 
Wahl des Bundespräsidenten sowie bei Volksabstimmungen getroffen werden, 
ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Abgeordneten und eine 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich (Art. 26 
Abs. 6 B-VG)." 
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b) § 82 Abs. 2 Z. 8 lautet: 

"8. Ferner bedarf es in den Fällen der §§ 44 Abs. 2, 49 Abs. 5 und 6, 53 
Abs. 7 und 57 Abs. 4 dieses Bundesgesetzes einer Mehrheit von zwei Drit
teln der abgegebenen Stimmen." 

24. § 92 Abs. 3 lautet: 

"(3) Anträge gemäß Abs. 1 oder Verlangen gemäß Abs. 2 können in den bei
den auf das Einlangen der Anfragebeantwortung folgenden Sitzungen, jeden
falls aber auch im Laufe der nächstfolgenden Sitzungswoche gestellt wer
den." 

25. § 93 Abs. 4 lautet: 

"(4) Richtet sich das Verlangen darauf, die dringliche Behandlung einer 
vor Eingang in die Tagesordnung eingebrachten dringlichen Anfrage zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt durchzuführen, so hat der Präsident das Recht, 
diese für 16 Uhr, frühestens aber drei Stunden nach Eingang in die Tages
ordnung anzuberaumen; eine nach Eingang in die Tagesordnung eingebrachte 
dringliche Anfrage gelangt nach deren Erledigung zum Aufruf." 

26. Die §§ 94 bis 96 lauten: 

11 § 94. (1) Jeder Abgeordnete kann inden Sitzungen des Nat i ona 1 rates kur
ze mündliche Anfragen an die Mitglieder der Bundesregierung richten. 

(2) Das befragte Mitglied der Bundesregierung oder der im Sinne des § 19 
Abs. 1 zum Wort gemeldete Staatssekretär ist verpflichtet, die Anfragen 
mündlich in derselben Sitzung, in der sie aufgerufen werden, zu beantwor
ten. Ist den Genannten die Erteilung der gewünschten Auskunft nicht mög
lich, so haben sie dies in der Beantwortung zu begründen. 

(3) Ein Abgeordneter darf zu den Fragestunden eines Monats nicht mehr als 
vier Anfragen einbringen. Die Zurückziehung mündlicher Anfragen ist je
derzeit möglich. 
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(4) Sofern keine Aktuelle Stunde stattfindet, beginnt in der Regel jede 
Sitzung des Nationalrates mit einer Fragestunde; Ausnahmen bestimmt der 
Präsident nach Beratung in der Präsidial konferenz. Die Fragestunde soll 
60 Mi nuten nicht überschrei ten, doch kann der Präs i dent ausnahmswei se 
die Dauer der Fragestunde verlängern. 

(5) Häufen sich die Anfragen, so kann zu deren Behandlung eine eigene 
Sitzung des Nationalrates angesetzt werden. In einer solchen Sitzung sind 
- sofern für denselben Tag eine weitere Sitzung des Nationalrates in Aus
sicht genommen ist - Debatten über Anträge auf Ei nsetzung ei nes Unter
suchungsausschusses, kurze Debatten gemäß § 57a, Besprechungen von An
fragebeantwortungen sowie die dringl iche Behandlung von Anfragen nicht 
zulässig. 

(6) Kann eine Sitzung, die mit einer Fragestunde eingeleitet werden soll, 
nicht zur vorgesehenen Zeit beginnen, so kann der Präsident für den Be
ginn der Fragestunde eine bestimmte Uhrzeit festlegen, die auch dann ein
zuhalten ist, w~nn allenfalls die vorhergehende Sitzung noch nicht been
det ist. 

§ 95. (1) Zulässig sind kurze Fragen im Sinne des §·90. Jede Anfrage darf 
nur eine konkrete Frage enthalten und nicht in mehrere Unterfragen ge
teilt sein. 

(2) Anfragen, die diese Bedingungen nicht erfüllen, werden vom Präsiden
ten an den anfragenden Abgeordneten zurückgestellt. 

(3) Die Anfragen sind im Wege der Parlamentsdirektion in fünffacher Aus
fertigung, spätestens 48 Stunden vor der Sitzung, in der sie aufgerufen 
werden sollen - Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht einge
rechnet -, einzubringen. Die Parlamentsdirektion hat die eingebrachten 
Anfragen dem Befragten unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Der Präsident reiht nach Rücksprache mit den Mitgliedern der 
Präsidialkonferenz unter Bedachtnahme auf die ressortmäßige Zugehörigkeit 
und die Abwechslung zwischen den Klubs und Standpunkten die in der Frage 
stunde zum Aufruf gelangenden Anfragen. 
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(5) Die zum Aufruf vorgesehenen Anfragen werden vor der Sitzung verviel
fältigt und an alle Abgeordneten verteilt. Beim Aufruf ist die Frage vom 
Anfragesteller mündlich zu wiederholen. 

§ 96. (1) Entsprechend ihrer Reihung ruft der Präsident die Anfragen auf. 
Der Aufruf unterblei bt, wenn der anfragende Abgeordnete nicht anwesend 
ist. 

(2) Die Beantwortung hat so kurz und konkret zu erfolgen, wie es die An
frage zuläßt. 

(3) Nach Beantwortung der Anfrage ist der Fragesteller berechtigt, eine 
Zusatzfrage zu stellen. Danach können auch andere Abgeordnete, jedoch 
höchstens drei, je eine weitere Zusatzfrage stellen. Melden sich mehrere 
Abgeordnete gleichzeitig zu einer weiteren Zusatzfrage zum Wort, so be
stimmt der Präsident die Reihenfolge unter Bedachtnahme auf die Grund
sätze des § 60 Abs. 3. 

(4) Jede Zusatzfrage muß in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hauptfrage 
stehen und den Bestimmungen des § 95 Abs. 1 entsprechen. 1I 

27. § 97 a lautet: 

II§ 97 a. (1) Die Plenarberatungen einer Sitzungswoche werden mit einer 
Aktuellen Stunde eingeleitet, wenn dies von fünf Abgeordneten schriftlich 
spätestens 48 Stunden vorher - Samstage, Sonntage und gesetzliche Feier
tage nicht eingerechnet - unter gleichzeitiger Bekanntgabe des Themas 
verlangt wird. Liegen mehrere Verlangen vor, trifft der Präsident die 
Auswahl unter Bedachtnahme auf die Grundsätze des § 60 Abs. 3. 

(2) Die Parlamentsdirektion veranlaßt die Verständigung der Mitglieder 
der Bundesregierung. 

(3) Die Aktuelle Stunde dient einer Aussprache über Themen von allgemei
nem aktuell em Interesse aus dem Berei ch der Vo 11 zi ehung des Bundes; es 
können weder Anträge gestellt noch Beschlüsse gefaßt werden. 
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(4) In Sitzungen, die mit Aktuellen Stunden beginnen, findet keine 
Fragestunde statt. 

(5) Die Aktuelle Stunde soll in der Regel zwischen 60 und 70 Minuten dau
ern und so gestaltet werden, daß auf die Diskussionsbeiträge der Abgeord
neten nicht mehr als 50 Minuten entfallen. Der Präsident hat das Recht, 
die Aktuelle Stunde nach 90 Minuten jedenfalls für beendet zu erklären. 

(6) Als erster Redner gelangt in der Regel der Erstunterzeichner des Vor
schlages gemäß Abs. 1 mit einer Redezeit von 10 Minuten zu Wort. Das zu
ständige Mitglied der Bundesregierung oder der im Sinne des § 19 Abs. 1 
zum Wort gemeldete Staatssekretär ist verpflichtet, eine einleitende 
Ste 11 ungnahme zum Thema abzugeben, die gl ei chfa 11 s zehn Minuten ni cht 
überschreiten soll. Die Redezeit aller weiteren Teilnehmer an der Ak
tuellen Stunde darf nicht mehr als fOnf Minuten betragen, wobei in der 
Regel von jedem Klub zwei Redner zum Wort gelangen sollen. Die Bestimmun
gen über die tatsächliche Berichtigung finden ke,ine Anwendung. 1I 

28. § 99 Abs. 3 lautet: 

11(3) Sind bereits drei Gebarungsüberprüfungen gemäß Abs. 2 anhängig, darf 
kein weiteres Verlangen gestellt werden. Überdies darf kein Abgeordneter 
des selben Klubs ein diesbezügliches Verlangen unterstützen, solange zwei 
GebarungsOberprOfungen, die aufgrund eines Verl angens von Abgeordneten 
des Klubs, dem er angehört, unterstützt wurden, anhängig sind. Als 
anhängig gilt eine GebarungsOberprDfung bis zur Erstattung des Berichtes 
des Rechnungshofes an den Nationalrat." 

29. Nach dem § 105 wird folgender § 105 a eingefügt: 

II§ 105a. Soferne nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mehrere De
batten zum gleichen Zeitpunkt anzuberaumen wären, ist bei gleichzeitiger 
Einbringung in folgender Reihenfolge vorzugehen: Behandlung einer dring
lichen Anfrage, Besprechung einer Anfragebeantwortung, Debatte über einen 
Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, kurze Debatte über 
einen Antrag auf Fristsetzung und schließlich andere kurze Debatten. 1I 
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30. § 107 erster Satz lautet: 

"In den Fällen der §§ 2 Abs.l Z 2, 10 Abs.4, 24 Abs.2, 26 Abs.7, 32 e 
Abs.4, 69 Abs.4 und 79 Abs.3 wird der Lauf der jeweiligen Frist durch die 
tagungsfreie Zeit gehemmt. 1I 

Artikel II 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 1993 in Kraft. 
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Erläuterungen: 
Zu Artikel I: 

Zu Z 1: 

Forma 1 anpassung in bezug auf di e neuen §§ 32 Abs. 2, 57 Abs. 2 Z 2 und 
Abs.3, 94 Abs.4 und 97a Abs.1. 

Zu Z 2: 

Diese Ziffer sieht vor, daß nunmehr auch Vorlagen gemäß dem EWR
Bundesverfassungsgesetz , BGB1. Nr. 115/1993, als Verhandl ungsgegenstände 
des Nationalrates gelten sollen. Nach deren Einlangen verfügt der Präsi
dent die Vervielfältigung und Verteilung an alle Abgeordneten. 

Zu Z 3: 

Durch die Einfügung des zweiten Satzes sollen aus zeitökonomischen Grün
den lange Verlesungen im Nationalrat vermieden werden; außerdem dient sie 
dem besseren Überblick der Abgeordneten über parlamentarische Vorgänge. 
Die genannte schriftliche Unterlage kann auch die Zuweisungen umfassen. 

Zu Z 4: 

In diese Ziffer wurde der Inhalt des Antrages 437/A übernommen, in des
sen Begründung u.a. ausgeführt wurde, daß das Bundesgesetz zur Neuordnung 
der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Bundesbahnen 
(Bundesbahngesetz 1992) ein Unternehmen vorsieht, in dem ein Vorstand und 
ein Aufsichtsorgan eigenverantwortlich agieren. Dies ist allerdings nur 
erreichbar, wenn der Nationalrat auf das ihm zukommende Recht der 
Fest 1 egung von Ei senbahntari fen sowi e von Bezügen der in Betri eben des 
Bundes ständig beschäftigten Personen verzichtet. 

Demgemäß wird im Antrag 437/A eine Änderung in Hinblick auf die Klar
stellung in Artikel 54 B-VG vorgeschlagen, derzufolge die Mitwirkung bei 
der Festsetzung von Bezügen der in staatlichen Betrieben Beschäftigten 
sich nur auf Betriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit bezieht. 

OVR 0050369 15100,0010170·93 

556/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)16 von 27

www.parlament.gv.at



- 17 -

Bei der Ergänzung der Aufgaben des Hauptausschusses um die Vorberatung 
des Beschlusses über eine Volksbefragung handelt es sich um eine An
passung an Art. 49b B-VG in der geltenden Fassung. 

Zu Z 5: 

Durch den neuen § 32 Abs. 2 wird die Möglichkeit geschaffen, insbesondere 
aus arbeitsökonomischen Gründen kleinere Ausschüsse zu bilden, als dies, 
wenn sämtliche Fraktionen vertreten sein sollen, nach dem dlHondt'schen 
System möglich ist. Dazu ist ein Konsens in der Präsidialkonferenz erfor
derlich. 

Zu klei neren Ausschüssen gelangt man mi t den Shap 1 et schen Verhä ltn i s
zahlen. Der kleinste danach gebildete Ausschuß, der den derzeit bestehen
den fünf Kl ubs eine Vertretung ermögl icht, hat 21 Mitgl ieder und setzt 
sich wie folgt zusammen: 

S V F G L 

8 6 421 

Größere Ausschüsse errei cht man durch ei ne Erhöhung der Zah 1 der Mi t
gl i eder der bei den Großparteien I wobei der Abstand derzeit aber immer 
zwei betragen muß. 

Denkbar wären somit folgende Ausschußzahlen: 

S : V : F : G : L 

21 Mitgli eder: 8 6 4 2 1 

23 Mitg 1 i eder: 9 7 4 2 1 

25 Mitglieder: 10 8 4 2 1 

27 Mitglieder: 11 9 4 2 1 
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Die angeführten Beispiele sollen zum Ausdruck bringen, was unter dem Be
griff 'Mehrheitsbildungsverhältnisse ' im Sinne der angeführten Gesetzes
bestimmung zu verstehen ist: Unter der Annahme, daß ein gleiches Abstim
mungsverhalten aller Mitglieder eines Klubs gegeben ist, sollen im Plenum 
und im Ausschuß die gleichen mehrheitsbildenden Koalitionen möglich sein. 
Dami t soll aber nichts über die Ausübung des frei en Mandates bzw. das 
tatsächliche Abstimmungsverhalten des einzelnen Abgeordneten festgelegt 
werden. 

Für den Hauptausschuß, dessen Zusammensetzung in § 30 geregelt ist, kann 
das Shapley'sche Verfahren keine Anwendung finden. 

Zu den Z 6, 21 und 22: 

Mit der Novelle 1986 wurde ein eigener Budgetausschuß mit § 32 a geschaf
fen. Diesem obliegt insbesondere die Vorberatung der Bundesfinanzgesetze 
sowie die Mitwirkung an der Haushaltsführung gemäß Art. 51 bund 51 c 
Abs. 2 B-VG. 

Gemäß § 79 Abs. 2 ist der vom Rechnungshof vorgelegte Bundesrechnungsab
schluß dem Rechnungshofausschuß zur Vorberatung zuzuweisen. 

Darin liegt jedoch eine gewisse Unlogik: Der Budgetausschuß berät zu
nächst das Bundesfinanzgesetz vor, ist auch für die begleitende Kontrolle 
(BA-Berichte) zuständig, nicht aber für die endgültige Kontrolle des 
Gebarungsvollzuges im Wege des Bundesrechnungsabschlusses. 

Diese Situation dürfte deswegen entstanden sein, weil ein rein formaler 
Zugang für die Zuweisung - von wem kommt die Vorlage? - gewählt wurde. 
Effi z i enter ersche; nt jedoch ei ne i nha 1 tl i che Betrachtung, wonach alle 
mit dem Budget zusammenhängenden Vorgänge vom Budgetausschuß wahrgenommen 
werden sollten. 
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Zu Z 7: 

Der neue Absatz 5 soll eine Straffung der Budgetdebatte im Ausschuß er
möglichen. Die Regelung gilt für sämtliche Mitglieder der Bundesre
gierung. Die schriftlichen Antworten sind - wie auch bisher schriftliche 
Anfragebeantwortungen - an den Präs i denten des Nat i ona 1 rates zu ri chten 
(§ 13 Absatz 5 GOG). Bei der Verteilung an die Klubs wird auf den Umstand 
Bedacht zu nehmen sein, daß auch die (umgemeldeten) Mitglieder der zu
ständigen Fachausschüsse beteilt werden sollen. 

Zu Z 8: 

Der durch die· B-VG-Novelle BGB1. Nr.565/1991 eingefügte Artikel 52 a 
sieht - im Zusammenhang mit dem Sicherheitspolizeigesetz - die Schaffung 
von zwei Ständigen Unterausschüssen der zuständigen Ausschüsse des Na
tionalrates (dzt. Ausschuß für innere Angelegenheiten und Landesverteidi~ 
gungsausschuß) vor. Dadurch ist die Einfügung entsprechender Ausführungs
bestimmungen im Geschäftsordnungsgesetz des Nationalrates notwendig. 

Durch den § 32 c Abs. 1 wird die Ausübung des Auskunftsrechtes in verfas
sungskonformer Weise konkretisiert. Klargestellt wird auch, daß dieses 
Recht nur im Rahmen von Unterausschußsitzungen ausgeübt werden kann. 

Zu Z 9: 

Der neue § 32e sieht die Schaffung eines Ständigen Unterausschusses des 
Rechnungshofausschusses vor. Diesem kann der Nationalrat mit Beschluß 
aufgrund eines Antrages, der von fünf Abgeordneten unterstützt sein muß, 
den Auftrag erteilen, einen bestimmten Vorgang in einer der Kontrolle des 
Rechnungshofes unterliegenden Angelegenheit der Bundesgebarung zu prüfen. 
Daneben besteht die Möglichkeit, diesen Unterausschuß auch über Verlangen 
einer qualifizierten Minderheit des Nationalrates mit der Durchführung 
von Überprüfungen zu beauftragen. Allerdings ist eine von der Minderheit 
ver 1 angte Prüfung nur unter den in Absatz 3 genannten Voraussetzungen 
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zul äss i g. Der Unterausschuß hat i nnerha 1 b von vi er Wochen nach Fassung 
eines Beschlusses des Nationalrates oder nach Einlangen eines Verlangens 
beim Präsidenten die Beratung aufzunehmen und innerhalb von weiteren 
sechs Monaten einen Bericht an den RechnungshofausschuB zu erstatten. Der 
RechnungshofausschuB kann besch 1 i eBen, di esen Beri cht als Verhandl ungs
gegenstand dem Nationalrat vorzulegen. Die Bestimmungen über Organisation 
und Verfahren der Unterausschüsse sowie jene des § 32b Abs.2 sind für 
diesen Unterausschuß anwendbar. 

Zu Z 10: 

Durch die Anfügung eines Abs. 5 soll - unabhängig von der jeweiligen 
Tagesordnung - eine verstärkte Informations- und Kontrollmöglichkeit für 
die Abgeordneten im Ausschuß geschaffen werden. Die Erörterung einer 
anhängigen Gebarungsüberprüfung im Rechnungshofausschuß ist jedoch unzu
lässig. 

Zu Z 11: 

Damit soll die bestehende Praxis gesetzlich verankert werden, vor der 
Entscheidung, welcher von mehreren Gesamtanträgen der Debatte und Abstim
mung zugrunde zu legen ist, eine allgemeine Debatte, in der alle Anträge 
zur Diskussion stehen, durchzuführen. 

Zu Z 12: 

Für Minderheitsberichte entfällt die Beschränkung des Umfangs. 

Zu Z 13: 

Aufgrund der Ergänzung des § 43 Abs. 1 letzter Satz soll zukünftig über 
Fristsetzungsanträge bereits nach Schluß einer allfälligen Debatte abge
stimmt werden können. 
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Zu Z 14: 

Durch die Verlängerung der gesetzlichen Frist soll insbesondere die Mög
lichkeit geschaffen werden - sofern es sich nicht um ausgesprochene 
Krisenfälle handelt - Konsultationen über Datum und Tagesordnung allen
falls in einer Präsidialkonferenz abzuhalten und dennoch die Sitzung 
fri stgerecht ei nberufen zu können. Hi ezu ist ausdrückli ch zu bemerken, 
daß, auch wenn kein Konsens über eine Tagesordnung zustande kommt, jeden
falls dringliche Anfragen behandelt und Besprechungen von Anfragebeant
wortungen etc. durchgeführt werden können. 

Zu Z 15: 

Mit dieser Bestimmung soll für jene Fälle Vorsorge getroffen werden, bei 
denen sich erst während einer Sitzung herausstellt, daß das durch die Ta
gesordnung gegebene Arbeitspensum nicht erledigt werden kann. 

Zu Z 16: 

Der neugefaßte § 50 Abs.1 schafft die Möglichkeit, bei den gegenüber der 
Vergangenheit wesentlich zahlreicher gewordenen Einwendungsdebatten auch 
die Zahl der Redner zu beschränken und über alle erhobenen Einwendungen 
eine gemeinsame Debatte durchzuführen. Auf Verlangen von 20 Abgeordneten, 
die demselben Klub angehören, hat jedoch für alle von diesem Klub erho
benen Einwendungen eine gesonderte Debatte stattzufinden, wobei der Prä
sident die Redezeit und die Zahl der Redner in gleicher Weise beschränken 
kann, wie bei der grundsätzlich gemeinsam durchzuführenden Debatte. Die 
Beschränkungen gemäß dem ersten Halbsatz kommen naturgemäß auch zum 
Tragen, wenn nur eine Einwendung erhoben wurde.Die Reihenfolge mehrerer 
Debatten bestimmt der Präsident unter Bedachtnahme auf die Grundsätze des 
§ 60 Abs.3. 

Zu Z 17: 

Durch die Neuformulierung des Abs. 4 sollen aus zeitökonomischen Gründen 
lange Verlesungen im Nationalrat vermieden werden. 
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Zu Z 18: 

Die Bestimmungen über die Redezeiten sind das Ergebnis umfangreicher und 
sorgfältiger Beratungen im Geschäftsordnungskomitee; sie haben einerseits 
den Zweck, parl amentari sche Debatten abwechsl ungsreicher und i n
teressanter zu machen, nehmen aber auch darauf Bedacht, daß eine in den 
letzten Jahren stark angewachsene Zahl von Wortmeldungen berilcksichtigt 
werden kann, ohne daß der parlamentarische Fahrplan regelmäßig aus den 
Fugen gerät. Schließlich wurde aber auch darauf geachtet, daß das Rede
recht im Prinzip ein Individualrecht bleibt und nicht ausschließlich oder 
vorwiegend an die parlamentarischen Klubs oder an die Präsidialkonferenz 
delegiert werden kann. 

Im einzelnen werden die geltenden Bestimmungen des § 57 ilber die Be
schränkung der Redezeiten von Abgeordneten in folgenden Punkten geändert: 

1. In den Debatten des Nationalrates und bei der Begrilndung der dring-
1 i chen Anfrage darf kei n Abgeordneter grunds ätz 1 ich 1 änger als 40 
Minuten sprechen. Längere Redezeiten kann der Nationalrat ilber Vor
schlag des Präsidenten im Einzelfall genehmigen. 

2. Di e Höchstgrenze der 11 besch 1 ossenen" Redezeitbeschränkung wi rd mit 
10 Minuten festgesetzt (Abs. 2). 

3. Der Präsident kann nach Beratung in der Präsidial konferenz (woraus 
sich das Erfordernis eines Einvernehmens zwischen allen Mitgliedern 
derselben ergibt) vor Eingang in die Tagesordnung oder spätestens 
vor Beginn einer Debatte anordnen, daß die Gesamtredezeit der Abge
ordneten desselben Klubs in einer Debatte oder, wenn diese in Teilen 
durchgefilhrt wi rd, in jedem Tei 1 derselben, ein bestimmtes Ausmaß 
nicht überschreiten darf, bzw. dem Nationalrat einen (differen
zierten) Vorsch 1 ag ilber Gestaltung und Dauer der Debatte zu ei nem 
oder mehreren Verhandlungsgegenständen oder zur gesamten Tages
ordnung zur Beschlußfassung unterbreiten. 
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4. Die Gesamtredezeit der Abgeordneten desselben Klubs in einer Debatte 
darf nicht weniger als 45 Minuten betragen, wenn es sich um eine be
schlossene Blockredezeitbeschränkung handelt. 

5. Werden vom Nationalrat (mangels Konsens in der Präsidi al konferenz) 
keine Redezeitbeschränkungen beschlossen, beträgt - unbeschadet 
aller anderen Bestimmungen über Redezeiten - die Redezeit jedes Ab
geordneten grundsätzlich nicht mehr als 15 Minuten, jedoch mit der 
Maßgabe, daß jeder Klub für jede Debatte einen Redner nominieren 
kann, dem eine Redezeit von 40 Minuten zusteht. 

6. Die Redezeit von Abgeordneten, die keinem Klub angehören, wird jener 
gemäß Abs.2 erster Satz angeglichen. 

7. Spri cht bei ei ner Redezeitbeschränkung gemäß Abs. 3 oder Abs. 4 ei n 
Mitglied der Bundesregierung oder ein Staatssekretär länger als 20 
Minuten, so kann jeder Klub, der eine 
druck bringen will, zusätzliche 
Überschreitung in Anspruch nehmen. 

abweichende Meinung zum Aus
Redezeit im Ausmaß der 

8. Über Beschränkungen der Redezeit findet keine Debatte statt. 

Zu Z 19: 

Diese Bestimmung wird präziser gefaßt. 

Zu Z 20: 

Anpassung an die durch das B-VG BGB1. Nr. 277/1992 geänderte Fassung des 
B-VG. 

Zu Z 23: 

a) Berücksichtigung der novellierten Fassung des Art. 26 Abs.6 
B-VG (8GB1. Nr. 470/1992) sowie 

b) Formalanpassung der Z 8 des § 82 Abs.2 in bezug auf den neuen § 49 
Abs.6 (Absetzung von Verhandlungsgegenständen auch nach Eingang in 
die Tagesordnung) und den neuen § 57 Abs.4 (beschlossene Redezeit 
beschränkung). 
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Zu Z 24: 

Der neue § 92 Abs. 3 sieht vor, daß Anträge bzw. Verlangen auf Be
sprechung einer Anfragebeantwortung nicht nur in den beiden auf das Ein-
1 angen der Anfragebeantwortung folgenden Sitzungen, sondern j edenfa 11 s 
auch im Laufe der nächstfolgenden Sitzungswoche gestellt werden können. 
In Fragestundensitzungen können derartige Anträge bzw. Verlangen wie bis
her jedoch nicht gestellt werden (§ 94 Abs. 5). 

Zu Z 25: 

Wenn eine dringliche Anfrage während der Sitzung eingebracht wird, ge
langt sie so wie bisher nach Erledigung der Tagesordnung zum Aufruf. 

Wird die dringliche Anfrage vor Eingang in die Tagesordnung eingebracht 
und hat die Sitzung am Vormittag begonnen, wird der Zeitpunkt für die 
dringliche Behandlung in der Regel 16 Uhr sein; ausgenommen sind Sitzun
gen, die weniger als drei Stunden vor 16 Uhr beginnen; in diesen findet 
die dringliche Behandlung erst nach Ablauf von drei Stunden statt, um dem 
befragten Regierungsmitglied eine entsprechende Vorbereitungszeit einzu
räumen. 

Zu Z 26: 

Die neugefaßten Bestimmungen regeln die Fragestunde. Sie haben insbeson
dere eine Steigerung der Aktualität der Fragen und größere Flexibilität 
hinsichtlich des Zeitpunkts des Beginns und der Dauer der Fragestunde zum 
Zi e 1. 

§ 94: 

Abs. 1 und 2 entsprechen wörtlich der geltenden Geschäftsordnung. 

Abs. 3 enthält eine neu eingefügte Bestimmung über die Zurückziehung 
mündlicher Anfragen, weshalb der geltende Abs.4 entfällt. 
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Abs. 4 bestimmt, daß jede Sitzung des Nationalrates - sofern keine Ak
tuelle Stunde stattfindet (siehe Erläuterungen zu § 97a) - mit einer Fra
gestunde beginnt, welche 60 Minuten nicht überschreiten soll. Über die 
geltende Rechtslage hinaus ist nunmehr vorgesehen, daß der Präsident aus
nahmsweise die Dauer der Fragestunde verlängern kann. 

Abs. 5 entspricht dem geltenden § 94 Abs. 5 dritter und vierter Satz. 

Abs. 6 berechtigt den Präsidenten, für den Beginn der Fragestunde eine 
bestimmte Uhrzeit festzulegen, falls eine Sitzung, die mit einer Frage
stunde eingeleitet werden soll, nicht zur vorgesehenen Zeit beginnen 
kann. Diese Uhrzeit ist auch dann einzuhalten, wenn die vorhergehende 
Sitzung noch nicht beendet ist, was bedeutet, daß in einer Sitzung unter 
Umständen auch zwei Fragestunden stattfi nden können. Di e Bestimmung hat 
den Zweck, stundenlanges Warten auf den unbestimmten Beginn einer Frage
stunde zu vermeiden und größere "Terminklarheit" zu schaffen. 

Abs. 1 und 2 entsprechen wörtlich der geltenden Geschäftsordnung. 

Der neugefaßte Abs. 3 ordnet an, daß die Anfragen spätestens 48 Stunden 
vor Sitzungsbeginn einzubringen sind (wobei naturgemäß nur von dem in 
Aussicht genommenen Beginn der Sitzung ausgegangen werden kann). Dadurch 
sollen möglichst aktuelle Fragen zum Aufruf gelangen. 

Abs. 4 stellt bei der Reihung der Fragen ähnlich wie bei der Redeordnung 
nach § 60 Abs. 3 nunmehr auch auf die Abwechs 1 ung zwi sehen Klubs und 
Standpunkten ab. 

Abs. 5 entspricht wörtlich der geltenden Geschäftsordnung. 

Abs. 1, 2 und 4 entsprechen wörtlich der geltenden Geschäftsordnung. 
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Abs. 3 enthält nunmehr die Bestimmung, daß der Fragesteller nur eine Zu
satzfrage stellen darf. Dadurch sollen mehr Anfragen als bisher erledigt 
werden können. Er läßt wie bisher drei weitere Zusatzfragen zu und ent
hält eine Kollisionsregel fUr den Fall, daß diese gleichzeitig gestellt 
werden. 

Zu Z 27: 

Abs. 1 bestimmt, daß die Plenarberatungen einer Sitzungswoche mit einer 
Aktuellen Stunde eingeleitet werden, wenn dies von fUnf Abgeordneten 
schriftlich spätestens 48 Stunden vorher - Samstage, Sonntage und gesetz
liche Feiertage nicht eingerechnet - unter gleichzeitiger Bekanntgabe des 
Themas verlangt wird. Die Kollisionsregelung des geltenden § 97a Abs. 5 
bezUglich der Dringlichen Anfrage ist damit entbehrlich. 

Durch den zweiten Satz des Abs. 1 wird eine bestehende Übung gesetzlich 
verankert. 

Abs. 2 entspricht wörtlich der Fassung des geltenden Abs. 3. 

Abs. 3 entspricht wörtlich der Fassung des geltenden Abs. 4. 

Abs. 4 legt fest, daß Sitzungen, die mit Aktuellen Stunden beginnen, 
nicht mit Fragestunden eingeleitet werden. 

Oie Abs. 5 und 6 regeln den Ablauf der Aktuellen Stunde. 

Zu Z 28: 

Durch diese Bestimmung soll das bereits bestehende Minderheitsrecht durch 
Erhöhung der Zahl gleichzeitig laufender verlangter GebarungsUber
prUfungen von zwei auf drei ausgeweitet, gleichzeitig aber auch eine bes
sere Verteilung zwischen den Fraktionen erreicht werden. 

Zu Z 29: 

Durch die EinfUhrung eines § 105 a wird fUr den Fall einer zeitlichen 
Konkurrenz von Debatten eine Ablaufregelung geschaffen. 
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Zu Z 30: 

§ 107 erster Satz wird dahin gehend ergänzt, daß auch der Lauf der 
Fristen nach § 32e Abs. 4 durch die tagungsfreie Zeit gehemmt wird. 

I n forme 11 er H ins i cht wi rd gemäß § 26 Abs. 3 GOG vorgesch 1 agen , diesen 
Antrag dem Geschäftsordnungsausschuß zuzuweisen. Gemäß § 108 GOG ist eine 
erste Lesung durchzuführen. 
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